
AMT DER TIROLER LANDESREGIERUNG 
Präsidialabteilung II1EG-Referat 

Zahl: 645/110 

An das 
Btmdesministerium ruf 
Arbeit tmd Soziales 

Stubenring 1 
1010 Wien 

:r;� <?;jSc'I"ZENTV'vUF1E 
ZI. ........................................... -()!':: /19 ... e .. 1. 

Datum: 1 O. MRZ. 1994 
I . : t1. Man 19911' 'I : .. \! erteilt ........ M........................................... .. . .. 

)�/SN- 4YG!HE 

A-6010 Innsbruck, am 22. Februar 1994 
Landhausplatz 
Telefax: (0512) 508177 
Telefon: (0512) 508 -151 
Sadlbearbeiter: Dr. Biedtl 
DVR: 0059463 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens aJÜuhren 

Betreff: Entwurf einer Novelle zum Arbeitszeitgesetz und 

zum Arbeitsruhegesetz 

Zu Z1. 52.015/1-2/94 vom 3. Jänner 1994 

Gegen den übersandten Entwurf einer Novelle zum Arbeitszeitgesetz 

und zum Arbeitsruhegesetz wird aus der Sicht der von der Landes­

regierung zu wahrenden Interessen kein Einwand erhoben. 

25 Ausfertigungen dieser Stellungnahme werden unter einem der 

Parlamentsdirektion zugeleitet. 

Für die Landesregierung: 

Landesamtsdirektor 
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Abschriftlich 

An alle Ämter der Landesregierungen 

gesondert an die verbindungsstelle der Bundesländer 
beim Amt der Niederösterr. Landesregierung, Wien 

an das Bundeskanzleramt-Verfassungsdienst, Wien 

an das Präsidium des Nationalrates, Wien, 25 Ausf. 

an alle National- und Bundesräte in Tirol 

an das Büro des Föderalismusministers 

zur gefälligen Kenntnisnahme. 

Für die Landesregierung: 

Dr. G s t r e i n  

Landesamtsdirektor 

F.d.R.d.A. : 

\ 
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